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Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Mietkaution ist sicher 
die bekannteste Form der 
Mietsicherheit. Damit ist 
aber die Frage nicht beant-
wortet, ob sie auch immer 

die sinnvollste Lösung ist. Vielleicht wären 
Bürgschaft oder Kautionsversicherung besser 
geeignet. Es stellt sich die Frage, welche Vor- 
und Nachteile diese Formen der Sicherheit 
jeweils bieten – und zwar sowohl aus Sicht des 
Vermieters/Verwalters als auch des Mieters.
Um die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist es 
ruhig geworden, vielleicht zu ruhig. Seit Anfang 
2015 sind auch Heizkessel betroffen, die vor dem 
1.1.1985 eingebaut worden sind. Bisher war der 
1.10.1978 der Stichtag gewesen. Wer solche 
Anlagen ordnungswidrig weiter betreibt, kann 
mit einem Ordnungsgeld von bis zu 50.000 Euro 
belegt werden. Vielleicht sollten Sie sich also den 
§ 10 EnEV doch nochmals in Ruhe anschauen.
Bei der von Dr. Deckert besprochenen Ent-
scheidung des Monats geht es heute um ein 
zunehmend häufi ger auftretendes Problem, den 
nachträglichen An- oder Einbau eines Aufzugs 
bei Wohneigentumsanlagen. Kaum zu glauben, 
mit welchen rechtlichen Schwierigkeiten man 
hier zu rechnen hat.   
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Rauchen auf dem Balkon kann zeitlich 
beschränkt werden
Ein Mieter muss es grundsätzlich nicht hinnehmen, durch Immissionen, 
die von einem anderen Mieter ausgehen, beeinträchtigt zu werden. 
Dies gilt auch für Störungen durch Tabakrauch auf dem Balkon. Ande-
rerseits hat jeder Mieter das Recht, seine Wohnung zur Verwirklichung 
seiner Lebensbedürfnisse zu nutzen, wozu auch das Rauchen gehört. 
Beide Rechte müssen nach dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnah-
me miteinander in Einklang gebracht werden. Im Allgemeinen wird dies 
auf eine Regelung hinauslaufen, nach der das Rauchen auf dem Balkon 
nur zu bestimmten Zeitabschnitten gestattet ist.
Voraussetzung für eine zeitliche Einschränkung des Rauchens auf dem 
Balkon ist allerdings, dass die Geruchsbelästigungen durch den Tabak-
rauch nicht nur unwesentlich sind. Maßstab ist das Empfi nden eines 
verständigen durchschnittlichen Menschen.
Kann eine wesentliche Beeinträchtigung durch den Rauch nicht festge-
stellt werden, kommt ein Abwehranspruch in Betracht, wenn Gefahren 
für die Gesundheit drohen. Der Nachweis, dass im konkreten Fall der 
fundierte Verdacht einer Gesundheitsbeeinträchtigung besteht, obliegt 
dem Mieter, der die Störung durch den Rauch abwehren will.
An den Abwehransprüchen des gestörten Mieters ändert es auch nichts, 
dass das Rauchen eines Mieters im Verhältnis zum Vermieter zum ver-
tragsgemäßen Gebrauch der Wohnung gehört. Denn vertragliche Verein-
barungen zwischen einem Mieter und seinem Vermieter rechtfertigen 
nicht die Störungen Dritter. (BGH, Urteil v. 16.1.2015, V ZR 110/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Nachbarrecht von A-Z  7402186

Keine individuelle Rechtsverfolgung 
durch Wohnungseigentümer nach Ver-
gemeinschaftung
Kommt es zu Beeinträchtigungen des Gemeinschaftseigentums, steht 
der Anspruch auf Beseitigung bzw. Unterlassung dieser Störungen je-
dem Wohnungseigentümer individuell zu. Jeder Wohnungseigentümer 
kann diesen, ihm individuell zustehenden Anspruch grundsätzlich selbst 
und unabhängig von anderen Eigentümern oder der Gemeinschaft 
durchsetzen. 
Gleichzeitig ist der Anspruch gemeinschaftsbezogen. Die Durchsetzung 
gemeinschaftsbezogener Ansprüche kann die Gemeinschaft per Mehr-
heitsbeschluss an sich ziehen. Ist dies geschehen, können einzelne Eigen-
tümer ihre Rechte insoweit nicht mehr individuell verfolgen. Erhebt ein 
Eigentümer in diesem Fall gleichwohl selbst Klage, ist diese unzulässig.
Vor dem BGH scheiterte daher ein Eigentümer, der unter Berufung auf 
Lärmbelästigung und Verschmutzungen in Treppenhaus und Fluren ei-
nen Anspruch auf Unterlassung der Prostitution in einer anderen Woh-
nung eingeklagt hatte, obwohl zuvor die Gemeinschaft beschlossen 
hatte, den Anspruch durchzusetzen. Da er keine Störungen seines Son-

dereigentums (wie negative Auswirkungen auf den Verkehrswert oder 
die Vermietbarkeit) geltend gemacht hatte, blieb seine Klage erfolglos. 
(BGH, Urteil v. 5.12.2014, V ZR 5/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Unterlassungsansprüche  637307

Schätzung erhöht Anforderungen an 
Betriebskostenabrechnung nicht
Basis für die Verteilung der Heiz- und Warmwasserkosten auf mehrere 
Nutzer ist grundsätzlich der Verbrauch, so die Heizkostenverordnung. 
Nur wenn dieser wegen des Ausfalls eines Messgeräts oder aus ande-
ren zwingenden Gründen nicht gemessen werden kann, darf der Ge-
bäudeeigentümer den Verbrauch schätzen. Schätzgrundlage können der 
Verbrauch in vergleichbaren Zeiträumen, der Verbrauch vergleichbarer 
anderer Räume oder der Durchschnittsverbrauch des Gebäudes oder der 
Nutzergruppe sein.
Wenn der Vermieter der Verteilung der Heiz- und Warmwasserkosten 
Schätzwerte zugrunde legt, hat dies keine erhöhten formellen Anforde-
rungen an die Betriebskostenabrechnung zur Folge. Insbesondere muss 
der Vermieter nicht bereits in der Abrechnung darlegen und erläutern, 
wie er die Schätzwerte im Einzelnen ermittelt hat. Weder muss er die 
Vorjahresabrechnung beifügen, aus der die seinerzeitigen Werte ersicht-
lich sind, noch muss er weitere Angaben oder Erläuterungen machen, 
anhand derer der Mieter die angesetzten Werte prüfen kann. Hierdurch 
würde die Abrechnung überfrachtet. Die Frage, ob eine Schätzung den 
Vorgaben der Heizkostenverordnung entspricht, betrifft nicht die for-
melle, sondern die inhaltliche Richtigkeit der Abrechnung. (BGH, Urteil 
v. 12.11.2014, VIII ZR 112/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Heizkosten – Umlage auf den Mieter  2731344

Anwaltskosten im Wirtschaftsplan
Bestehen Anhaltspunkte, dass mit Beschlussanfechtungsklagen zu rech-
nen ist, können die Wohnungseigentümer im Wirtschaftsplan Mittel für 
die Rechtsverteidigung der beklagten Eigentümer ansetzen, damit der 
Verwalter gegebenenfalls einen Rechtsanwalt beauftragen und diesem 
einen Vorschuss bezahlen kann. Fehlen dagegen Anhaltspunkte dafür, 
dass es zu Anfechtungsklagen kommt, ist ein Ansatz von Kosten hierfür 
nicht gerechtfertigt. Die Eigentümer müssen sich dann auf die Ermächti-
gung an den Verwalter beschränken, dennoch erforderlich werdende Vor-
schüsse aus den nicht für spezielle Zwecke bestimmten Gemeinschafts-
mitteln zu entnehmen. Bei der Beurteilung, ob der eine oder andere Fall 
vorliegt, haben die Wohnungseigentümer einen Prognosespielraum.
Die Kosten für die Verteidigung gegen eine Beschlussanfechtung sind zwar 
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Meldungen

Hat die Gemeinschaft die Durchsetzung gemeinschaftsbezogener 
Ansprüche – etwa wegen Störungen des Gemeinschaftseigentums 
– per Mehrheitsbeschluss an sich gezogen, muss der Verwalter die-
sen Beschluss auch umsetzen und die Rechtsverfolgung durch die 
Gemeinschaft einleiten. Im Innenverhältnis können die Eigentümer, 
die durch den Beschluss an der individuellen Rechtsverfolgung ge-
hindert sind, von der Gemeinschaft ein entsprechendes Tätigwer-
den verlangen.

 PRAXIS-TIPP:
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Schneller ans Ziel mit dem HaufeIndex

Wenn Sie „VerwalterPraxis“, „VerwalterPraxis Professional“, 
„ImmobilienVerwaltung plus/pro“, „Hausverwaltungsmanage-
ment plus/pro“, „ImmoXpress plus/pro“ oder „Lexware haus-
verwalter plus“ nutzen, haben Sie einfachen Zugriff auf weiterführen-
de Informationen. Geben Sie die zu jedem Beitrag jeweils genannte(n) 
Nummer(n) einfach in die Suche Ihrer Wissensdatenbank „Verwalter-
Praxis“ oder „VerwalterPraxis Professional“ ein und Sie gelangen direkt 
und ohne weiteres Suchen zur genannten Fundstelle.

keine Kosten der Verwaltung des Gemeinschaftseigentums. Dennoch darf 
der Verwalter den von ihm mit der Verteidigung der übrigen Wohnungs-
eigentümer gegen eine Anfechtungsklage beauftragten Rechtsanwalt aus 
Gemeinschaftsmitteln bezahlen, wenn die Eigentümer die Bereitstellung 
von Mitteln zu einer Gemeinschaftsangelegenheit gemacht haben. Ein 
solcher Mittelansatz dient der Erfüllung einer Verpfl ichtung der Woh-
nungseigentümer, die gemeinschaftlich erfüllt werden kann.
Dem Mittelansatz steht auch nicht entgegen, dass sich der Anfechtungs-
kläger bei Inanspruchnahme der Mittel durch den Verwalter jedenfalls 
vorübergehend an der Finanzierung seiner Prozessgegner beteiligt. Die 
entnommenen Vorschüsse muss der Verwalter nämlich in die nächste 
Jahresabrechnung einstellen und (nur) auf die Eigentümer verteilen, die 
tatsächlich vorschusspfl ichtig waren. Der Anfechtungskläger würde da-
durch nie länger als bis zum Ende des Wirtschaftsjahres an der Finanzie-
rung der Klageabwehr beteiligt. (BGH, Urteil v. 17.10.2014, V ZR 26/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Verfahrenskosten: Kostenverteilung unter den Wohnungseigentümern 
 2731298

Meldepfl icht für neue Zähler
Aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen zum Mess- und Eichwesen 
müssen seit 1.1.2015 alle neuen und erneuerten Kalt-, Warmwasser- 
und Wärmezähler innerhalb von sechs Wochen nach Inbetriebnahme 
dem zuständigen Eichamt gemeldet werden. Heizkostenverteiler sind 
von der Meldepfl icht nicht betroffen. Unter www.eichamt.de steht ein 
Online-Formular für die Meldung zur Verfügung.
Anzeigepfl ichtig ist der Verwender, der die Funktionsherrschaft über das 
jeweilige Messgerät innehat, in der Regel der Eigentümer. In Wohnungs-
eigentümergemeinschaften, in denen Messgeräte dem Gemeinschafts-
eigentum zugeordnet sind, gilt die Gemeinschaft als Verwender. Bei 
Geräten, die bei einem Messdienstleister angemietet wurden oder nur 
mittels eines speziellen Gerätes durch diesen ausgelesen werden kön-
nen, ist laut einem Merkblatt der Eichaufsichtsbehörden das Messdienst-
unternehmen Verwender und für die Anzeige neuer Geräte zuständig.
Angezeigt werden muss nicht jedes einzelne installierte Gerät, son-
dern nur die Geräteart, und zwar einmalig nach Inbetriebnahme neuer 
oder erneuerter Geräte. Die Anzeige muss die Messgeräteart und die 
Anschrift des Verwenders enthalten sowie ausführliche Angaben zum 
Gerät, wie Hersteller, Typenbezeichnung, Jahr der Kennzeichnung des 
Gerätes für eventuelle Rückfragen der Eichbehörden.
Bei Missachtung der Anzeigepfl icht droht eine Geldbuße von bis zu 
20.000 Euro.

!!   Weiterführende Informationen:
Unter www.eichamt.de stellen die Eichbehörden neben der Verwen-
deranzeige Merkblätter mit weiteren Informationen zur Verfügung

Service

Haufe Online-Seminare
Mit den Haufe Online-Seminaren können Sie sich direkt am heimischen 
PC über aktuelle Themen, die Ihren Verwalteralltag betreffen, informie-
ren. Ihr Vorteil: Sie sparen sich die Kosten für Anreise und Übernachtung 
und sparen zudem wertvolle Zeit. Für Kunden von „Haufe VerwalterPra-
xis Professional“ ist die Teilnahme im Abonnement enthalten.
Anmeldung unter www.online-training-immobilien.haufe.de

Fit und gesund am Display: Mausarm und Rückenproblemen vor-
beugen 
Fr., 27.2.2015, 10:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 116,62 Euro

Bildschirmarbeit wird immer mehr zur Belastung: Zu den klassischen 
Problemen von stationären Arbeitsplätzen wie z. B. falsche Stuhleinstel-
lung, kommen inzwischen weitere hinzu: Mobiles Arbeiten an ergono-
misch zweifelhaften Notebooks, Tablet-PCs, Phablets oder Smartphones 
und das Fehlen von Ruhe- und Erholungsphasen. Dieses Online-Seminar 
gibt Tipps, wie Sie und Ihre Mitarbeiter trotzdem fi t und gesund blei-
ben.

Problembereiche der Bildschirmarbeit: Rückenschmerzen, Mausarm, 
Erschöpfungssyndrom & Co
Eingabegeräte mit vielen Gefahren: vom Desktop-PC bis zum Smart-
phone 
Vorhandene Ausstattung richtig nutzen - Bildschirmarbeit ist Einstel-
lungssache
Mobil gesund arbeiten: Ergonomische Zusatzprodukte sind kein Luxus
Nutzungsverhalten analysieren – Ursachen statt Symptome beseitigen

Referent: Michael Schurr

■

■

■

■

■

Immobilienverwalter sind im Rahmen ihrer ordnungsgemäßen Ver-
waltungstätigkeit verpfl ichtet, Eigentümer und Wohnungseigentü-
mergemeinschaften über die neue Anzeigepfl icht zu informieren. 
Bei Nichtinformation haftet der Verwalter gegebenenfalls wegen 
schuldhafter Pfl ichtverletzung. 
Verwalter sollten Eigentümer sowie Wohnungseigentümergemein-
schaften daher umgehend über die neue Meldepfl icht in Kenntnis 
setzen. Die WEG bzw. die Eigentümer können dann entscheiden, ob 
sie neue Messgeräte eigenständig melden oder die Aufgabe an den 
Verwalter oder den Messdienstleister übertragen.

 PRAXIS-TIPP:



EnEV-konforme Nachrüstungen 
im Bestand – ab 2015 gelten neue 
Anforderungen (Teil 1)

Kerstin Nell, Sinzig

Die Anforderungen des § 10 der Energieeinsparverordnung 2014 
(EnEV) „Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden“ (Austausch 
der Heizungsanlage, Dämmung der Warmwasser- und Wärme-
verteilungsleitungen sowie Dämmung der obersten Geschossde-
cke) sind nicht neu; genaugenommen wurden sie bereits in der 
EnEV 2002 formuliert. Aufgrund fehlender und unzureichender 
Kontrollen in der Praxis verlieren sie im Alltagsgeschäft oft an 
Präsenz. Für Verwalter ist das Wissen um sie jedoch unverzicht-
bar – das zeigen Beispiele aus der Praxis, wenn sich doch noch 
jemand an den „schon fast vergessenen“ § 10 EnEV erinnert. 

1. Austausch der Heizungsanlage
Mit Inkrafttreten der EnEV 2014 im Mai letzten Jahres wurden die Be-
stimmungen für den Austausch der Heizkessel, die mit fl üssigen oder 
gasförmigen Brennstoffen beschickt werden, erweitert. Die bisherige 
Formulierung, dass Eigentümer von Heizkesseln, die vor dem 1. Oktober 
1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind, diese austauschen müs-
sen, wurde – der wirtschaftlichen Nutzungsdauer einer Heizungsanlage 
angepasst – um Heizkessel erweitert, die vor dem 1. Januar 1985 ein-
gebaut oder aufgestellt worden sind. Diese dürfen ab 2015 nicht mehr 
betrieben werden. Ergänzt wird diese Neuerung mit einer Anforderung 
an Geräte, die nach dem 1. Januar 1985 eingebaut oder aufgestellt wor-
den sind. Diese dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben 
werden. Im ersten Moment des Lesens scheinen hiervon auch zukünftig 
viele Geräte betroffen zu sein. Betrachtet man jedoch die Ausnahmen, 
relativiert sich diese Austauschpfl icht: Nicht betroffen sind 

vorhandene Heizkessel, wenn es sich um Niedertemperatur-Heiz-
kessel oder Brennwertkessel handelt sowie 
heizungstechnische Anlagen, deren Nennwärmeleistung weniger als 
4 Kilowatt (KW) oder mehr als 400 KW beträgt. 

Die Ausnahme gilt weiter auch für 
Heizkessel, die für den Betrieb mit Brennstoffen ausgelegt sind, de-
ren Eigenschaften von den marktüblichen fl üssigen und gasförmigen 
Brennstoffen erheblich abweichen, 
Anlagen zur ausschließlichen Warmwasserbereitung sowie 
Küchenherde und Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung des Rau-
mes, in dem sie eingebaut oder aufgestellt sind, ausgelegt sind, da-
neben aber auch Warmwasser für die Zentralheizung und für sonstige 
Gebrauchszwecke liefern. 

Die letztgenannten Ausnahmen werden in der Praxis sicherlich eher 
selten anzutreffen sein. Vorgefunden werden vielmehr Niedertempera-
tur-Heizkessel und Brennwertkessel.

■

■

■

■

■

2. Niedertemperatur oder Brennwerttechnik?
Der Einbau der ersten Niedertemperatur-Heiz kessel begann Ende der 
1970er Jahre und wird bis heute fortgeführt. Den aktuellen Stand der 
Technik fi ndet man jedoch in der Brennwerttechnik. Die ersten Geräte 
wurden Mitte/Ende der 1980er Jahre, häufi ger jedoch erst im Laufe der 
1990er Jahre, aufgestellt. In der Praxis lassen sich die beiden Geräte-
arten leicht unterscheiden: Die Brennwerttechnik benötigt einen Kon-
densatablauf, der in das Abwassersystem eingeleitet wird (vgl. Abb.). 
Ein weiteres Indiz ist das Material des Abgasrohres zum Schornstein. 
Die Abgastemperaturen eines Brennwertkessels sind so gering (ca. 60 
Grad Celsius), dass hierfür häufi g ein Rohr aus Kunststoff verwendet 
wird – teilweise werden jedoch auch Edelstahlrohre eingebaut.

Handelt es sich vor Ort um einen Niedertemperaturkessel, ist die ge-
naue Defi nition für diese Geräte in § 2 Nr. 10 EnEV zu beachten. Gemäß 
der Defi nition ist die Austauschpfl icht nicht auf Niedertemperaturkessel 
anzuwenden, die kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur von 35 bis 
40 Grad Celsius betrieben werden können und in denen es unter be-
stimmten Voraussetzungen zur Kondensation des in den Abgasen ent-
haltenen Wasserdampfs kommen kann. Bei fehlenden Betriebsanleitun-
gen und Beschreibungen bleibt oft nur der Weg, den Heizungsbauer zu 
kontaktieren. Dieser kann dann anhand seiner technischen Unterlagen 
klären, ob die vorgefundene Heizungsanlage gemäß der EnEV-Defi nition 
kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius 
betrieben werden kann. Aufgrund dieser Bestimmung sind die in Neu-
bauten aufgestellten Geräte von der bisherigen Austauschpfl icht nach 
30 Jahren (noch) nicht betroffen.
Geräte mit Festbrennstoffen fallen grundsätzlich nicht unter diese Aus-
tauschpfl icht.

3. Dämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen
Eigentümer von Gebäuden müssen dafür sorgen, dass bei heizungs-
technischen Anlagen die bisher ungedämmten Wärmeverteilungs- und 
Warmwasserleitungen sowie Armaturen gedämmt sind. Diese müssen 
sich in unbeheizten Bereichen befi nden und zugänglich sein. Für unge-
dämmte Leitungen in Wänden und Decken gilt die Dämmpfl icht somit 
nicht. In Anlage 5 EnEV ist die Mindestdicke der Dämmschicht zum Bei-
spiel in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers vorgegeben. Die Formulie-
rung ist unverändert geblieben, so dass alle Gebäude (mit Ausnahme 
des in Abschnitt „Befreiungen“ beschriebenen Falls, s. weiter unten) 
diesen Standard erfüllen müssen.

4. Ausnahmen
Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als 2 Wohnungen, von denen der Ei-
gentümer 1 Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die 
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zuvor genannten Pfl ichten (Austausch der Heizungsanlage, Dämmung 
der Warmwasser- und Wärme verteilungsleitungen sowie Dämmung der 
obersten Geschossdecke) erst im Falle eines Eigentümerwechsels zu er-
füllen. Selbstverständlich trifft dies auch bei einem Eigentümerwechsel 
durch Antritt eines Erbes, Schenkung oder durch Erlangen eines Gebäu-
des im Zwangsversteigerungsverfahren zu. Die Frist zur Pfl ichterfüllung 
beträgt 2 Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang. Fand beispielsweise 
2008 ein Eigentumswechsel statt, hätten die Nachrüstverpfl ichtungen 
bereits bis 2010 von dem neuen Eigentümer durchgeführt werden müs-
sen. Wird die Immobilie aktuell wieder veräußert, stehen dem neuen 
Eigentümer diese 2  Jahre Übergangszeit nicht mehr zur Verfügung. 

5. Berücksichtigung in der Praxis
Eine in Seminaren häufi g gestellte Frage: „Wer kontrolliert diese Nach-
rüstverpfl ichtungen?“ 
§ 26 EnEV benennt grundsätzlich den Bauherrn, soweit in der EnEV nicht 
ausdrücklich ein anderer Verantwortlicher benannt ist. Ebenso sind aber 
auch Personen in ihrem Wirkungskreis verantwortlich, die im Auftrag 
des Bauherrn bei der Errichtung oder Änderung von Gebäuden oder der 
Anlagentechnik in Gebäuden tätig werden. Für die Nachrüstverpfl ich-
tungen „Austausch der Heizungsanlage“ und „Dämmung der Wärme-
verteilungs- und Warmwasserleitungen“ (§ 10 Abs. 1 und 2) wird in § 
26b EnEV explizit der Bezirksschornsteinfeger benannt. Dieser prüft, ob 
die Heizungsanlagen außer Betrieb genommen werden müssen oder ob 
diese weiter betrieben werden können. Die Praxis zeigt jedoch häufi g, 
dass der Bezirksschornsteinfeger insbesondere die 2 Jahre Übergangs-
frist nicht kontrolliert. Daher werden Immobilienexperten weiterhin alte 
Anlagen, die nach den Anforderungen der EnEV ausgetauscht werden 
müssten, in Gebäuden vorfi nden. 

6. Befreiungen
Die Absätze 2 bis 4 des § 10 EnEV (Dämmung der Warmwasser- und 
Wärmeverteilungsleitungen, Dämmung der obersten Geschossdecke 
und Umsetzung bei eigengenutzten Ein- und Zweifamilienhäusern) sind 
nicht anzuwenden, soweit die für die Nachrüstung erforderlichen Auf-
wendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb an-
gemessener Frist erwirtschaftet werden können. Auch § 25 EnEV sieht 
eine Befreiung der Anforderungen dieser Verordnung vor, soweit die 
Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen 
unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen 
Härte (Amortisierung der Kosten innerhalb der üblichen Nutzungsdauer) 
führen würde.
 
7. Außerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen
Immer wieder fällt es im Fachgespräch mit Immobilienexperten auf, 
dass eine Aufhebung des § 10a der EnEV 2014 nicht bekannt ist: Im 
Rahmen der Novellierung des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) ist 
im Sommer 2013 der § 10a EnEV „Außerbetriebnahme von elektrischen 
Speicherheizsystemen“ aufgehoben worden. Somit gibt es keine ge-
setzliche Grundlage mehr, elektrische Speicherheizungen (wie z. B. 
Nachtspeicherheizungen) auszutauschen. Weiterhin kann im Gutachten 
selbstverständlich der Austausch von elektrischen Speicherheizsyste-
men unterstellt werden, wenn ein wirtschaftlich handelnder Markteil-
nehmer bei dem Gebäude entsprechend vorgehen würde.

8. Anhebung der Bußgelder
Die EnEV 2014 nimmt in § 27 Bezug auf das Energieeinsparungsgesetz 
(EnEG), in dem die maximale Höhe des Bußgeldes, die bei einer began-
genen Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann, festgelegt ist. Ord-
nungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig gegen die zuvor 
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beschriebenen Nachrüstungen an Anlagen und Gebäuden (§ 10 EnEV 
Abs. 1 - 3) verstößt:
Bis zu 50.000 Euro Bußgeld können geahndet werden, wenn:

alte Heizkessel trotz Betriebsverbot genutzt,
ungedämmte Warmwasser- und Wärmeverteilungsleitungen nicht 
wie gefordert gedämmt,
oberste zugängliche Geschossdecken, die nicht den Mindestwärme-
schutz erfüllen, nicht pfl ichtgemäß gedämmt

werden.

9. Fazit
Unabhängig davon, ob die Bußgelder in dieser Höhe für die zuvor ge-
nannten Ordnungswidrigkeiten zukünftig wirklich erhoben werden und 
unabhängig von den Kontrollmechanismen in der Praxis, kann eine feh-
lende Berücksichtigung der EnEV-Anforderun gen an Bestandsgebäuden 
nach der Veräußerung des Gebäudes dem Immobilienexperten Proble-
me bereiten, wenn ein Handwerker die neuen Eigentümer über die 
Pfl ichten, die auf sie zukommen, informiert.
Denn auch diese müssen die Anforderungen der EnEV bei Arbeiten an 
und in Bestandsgebäuden umsetzen. 

Hinweis der Redaktion:
In der nächsten Ausgabe informiert Sie Frau Nell über die EnEV-Anforde-
rungen zur Nachrüstung der obersten Geschossdecke. 

!!   Weiterführende Informationen:
Workshops und Seminare zu diesem Thema:
S-EWE – EnergieWert-Experte®
17.-20.03.2015 Sinzig
28.-30.04.2015 Berlin
09.-11.06.2015 München
15.-17.09.2015 Dortmund
17.-19.11.2015 Hamburg
Weitere Infos und Anmeldung unter:
sprengnetter.de/seminarkalender

■

■

■

Dipl.-Ing. (FH) 
Kerstin Nell 
leitet in den 
einzelnen Ge-
schäftszweigen 
der Spreng-
netter Immobilienbewertung den 
Fachbereich Energie. Seit 2006 ist 
sie als Referentin der Sprengnetter 
Akademie im Bereich der Werter-
mittlung bebauter und unbebauter 
Grundstücke sowie der Energie-
ausweiserstellung tätig.

 DIE AUTORIN



Mietsicherheit: Mietkaution und 
ihre Alternativen

Steffen Haase, Augsburg

Die Mietkaution ist sicher das bekannteste Sicherungsmittel für 
den Vermieter. Der Mieter mag sie oftmals nicht, da sie Kapital 
bindet und es oft lange dauert, bis sie nach Beendigung des Miet-
verhältnisses abgerechnet und ausgezahlt wird. Manch einem Ver-
mieter mag bei Kaution der Spruch auf der Zunge liegen „Nur Ba-
res ist Wahres“ und der Mieter bekommt den Schlüssel erst mit der 
Zahlung der Kaution. Seit einigen Jahren erfreuen sich aber auch 
Kautionsbürgschaften immer größerer Beliebtheit. In diesem Arti-
kel sollen die Mietsicherheiten einmal beleuchtet werden.

Eingangs können wir uns die Frage stellen, ob der Vermieter überhaupt 
einen Anspruch auf eine Mietsicherheit hat. Dies ist der Fall, wenn die 
Sicherheit mietvertraglich vereinbart worden ist. Geregelt ist die Miet-
sicherheit in § 551 BGB. Der Gesetzestext lautet:

Wichtig ist, dass diese Regelung für Wohnraummietverhältnisse gilt. Bei 
Gewerberaummietverträgen kann die vertragliche Regelung über die 
Mietsicherheit frei gestaltet werden.

Der häufi gste Fall: Die Mietkaution
Bei der Mietkaution sollten Sie insbesondere auf folgende Punkte achten:

1. Höhe der Kaution
Die Kaution darf maximal die 3-fache Grundmiete sein. Betriebskosten-
vorauszahlungen bleiben unberücksichtigt.

§ 551 Begrenzung und Anlage von Mietsicherheiten

(1) Hat der Mieter dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pfl ichten 
Sicherheit zu leisten, so darf diese vorbehaltlich des Absatzes 3 Satz 
4 höchstens das Dreifache der auf einen Monat entfallenden Miete 
ohne die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Be-
triebskosten betragen.
(2) Ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist der Mie-
ter zu drei gleichen monatlichen Teilzahlungen berechtigt. Die erste 
Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig. Die weiteren 
Teilzahlungen werden zusammen mit den unmittelbar folgenden 
Mietzahlungen fällig.
(3) Der Vermieter hat eine ihm als Sicherheit überlassene Geldsum-
me bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen mit dreimona-
tiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Die Vertragspar-
teien können eine andere Anlageform vereinbaren. In beiden Fällen 
muss die Anlage vom Vermögen des Vermieters getrennt erfolgen 
und stehen die Erträge dem Mieter zu. Sie erhöhen die Sicherheit. 
Bei Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim besteht 
für den Vermieter keine Pfl icht, die Sicherheitsleistung zu verzinsen.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist 
unwirksam.
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Organisation 2. Anlage der Kaution
Sie bekommen die Kaution überwiesen. Achten Sie darauf, dass die 
Kaution nicht auf Ihrem Privatkonto verbleibt, sondern auf einem sepa-
raten Konto - getrennt von Ihrem Vermögen - angelegt wird. 

3. Schlüssel gegen Kaution
Der häufi g geäußerte Vermieterwunsch, die ganze Kaution in einer 
Summe zu Beginn des Mietverhältnisses zu erhalten, entspricht nicht 
dem Gesetz. Der Mieter darf die Kaution in 3 Monatsraten zahlen. Die 
1. Rate ist zum vereinbarten Mietbeginn fällig. Damit kann die 1. Rate 
aber zur Bedingung für die Schlüsselübergabe gemacht werden. Die 
weiteren Raten dürfen mit der 2. und der 3. Monatsmiete geleistet 
werden. Dies können Sie vertraglich auch nicht ausschließen.

Teilzahlungen Fälligkeit

1. Kautionsrate mit Mietbeginn

2. Kautionsrate spätestens bis zum 3. Werktag des 2. Mietmonats

3. Kautionsrate spätestens bis zum 3. Werktag des 3. Mietmonats

4. Doppelte Absicherung
Entscheiden Sie sich für eine Kautionsform. Es ist nicht zulässig, z. B. ne-
ben der Barkaution auch eine Bürgschaft zu fordern. In diesem Fall wäre 
die Bürgschaftsvereinbarung unwirksam. Der Gesetzestext sagt, dass eine 
zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung unwirksam ist.
Doch für welche Mietsicherheitsform soll ich mich als Vermieter oder 
beauftragter Mietverwalter nun entscheiden?

Barkaution/Anlage bei einer Bank
Dies dürfte die am häufi gsten gewählte Kautionsart sein. Wichtig hier-
bei ist, dass die Verfügungsgewalt über die Kaution beim Vermieter 
liegt.  Ein vom Mieter angelegtes Sparbuch mit Verpfändung für den 
Vermieter ist deshalb nicht zu empfehlen. Im Verfügungsfalle wäre hier 
nämlich - je nach Verpfändungserklärung - die Unterschrift des Mieters 
erforderlich, um an die Kaution zu gelangen. Und diese Unterschrift 
wird der Vermieter oftmals nicht bekommen, wenn er mit dem Mieter 
z. B. schon im Streit liegt. Von daher ist es immer empfehlenswert, 
wenn der Vermieter die Kaution selbst bei einer Bank anlegt, natürlich 
getrennt von seinem eigenen Vermögen.

Nachweis der Anlage
Der Mieter hat einen Anspruch darauf, dass ihm die gesetzeskonforme 
Anlage nachgewiesen wird. Zur Durchsetzung dieses Anspruchs kann er 
ein Zurückbehaltungsrecht an der Miete geltend machen.
Die Anlage muss zu dem für Spareinlagen mit 3-monatiger Kündi-
gungsfrist üblichen Zinssatz erfolgen. Die Anlage auf dem Sammelkon-
to bewirkt, dass der Vermieter im Hinblick auf das Kautionsguthaben 
einschließlich der Zinsen wie ein Treuhänder anzusehen ist. Solange 
für den Vermieter kein Grund besteht, auf die Kaution zurückzugreifen, 
darf er die Kaution nicht antasten. Die treuhänderische Gebundenheit 
erlischt erst, wenn der Vermieter fällige Forderungen gegen den Mie-
ter hat und damit gegen die Kaution aufrechnet. Solche Forderungen 
können bereits während der Mietzeit entstehen, beispielsweise dann, 
wenn der Mieter in Zahlungsverzug gerät. Insoweit ergibt sich aus dem 
Sicherungszweck, dass der Vermieter in diesen Fällen auf die Kaution 
zurückgreifen und Wiederauffüllung der Kaution bis zur vollen Höhe von 
3 Monatsmieten verlangen kann.

Legen Sie die Kaution als offenes Treuhandkonto an. Falls Sie mehre-
re Kautionen zu verwalten haben, genügt auch ein Sammelkonto.

 PRAXISTIPP: OFFENES TREUHANDKONTO



Viele Banken, insbesondere die mit  einer immobilienwirtschaftlichen 
Ausrichtung, bieten einen Kautionsservice für Vermieter und Verwalter 
an. Dieser Service hat den Vorteil, dass die oben beschriebenen Punk-
te problemlos erfüllt werden können. Als Vermieter haben Sie freies 
Wahlrecht, bei welchem Institut Sie die Kaution anlegen wollen. Viele 
Banken haben für die Kontenanlage entsprechende Online-Dienste.

Mietsicherheit per Bürgschaft
Auch die Bürgschaftsvariante ist schon seit Jahrzehnten üblich. Hierbei 
ist jedoch zu beachten: Jede Bürgschaft ist nur so gut wie der Bürge. In 
der Regel handelt es sich um unbefristete, selbstschuldnerische Bürg-
schaften unter Verzicht auf die Einrede der Anfechtung, der Aufrech-
nung und der Vorausklage (§§ 770 und 771 BGB). Häufi g wird auch 
vereinbart, dass sie auf erstes Anfordern bezahlt werden müssen, d. h. 
für die Inanspruchnahme der Bürgschaft ist es ausreichend, dass der 
Gläubiger den Eintritt des Bürgschaftsfalls schlüssig darlegt. Die oben-
genannten Klauseln sind sehr wichtig im Rahmen einer Bürgschaftser-
klärung und sollten deshalb vom Vermieter/Verwalter unbedingt ver-
wendet werden. Denn was nützt eine Bürgschaft, wenn sie nur unter 
großem Aufwand gezogen werden kann?

Geeignete Bürgen?
Damit sind die formalen Anforderungen an eine Bürgschaft defi niert. 
Aber wer kommt denn sinnwollerweise als Bürge in Betracht? Bei Stu-
denten oder Auszubildenden werden das oft die Eltern oder andere 
Verwandte sein. Dies mag für den Mieter eine einfache und leicht zu 
erbringende Bürgschaft sein. Für den Vermieter birgt sie jedoch Ge-
fahren.
Stellen Sie sich nur folgenden Fall vor:  Die zwar hilfsbereiten und 
sympathischen, aber leider mittellosen Eltern bürgen für ihr Kind. Sie 
wollen die Bürgschaft bei den Eltern ziehen – was aber aufgrund deren 
fi nanziellen Verhältnissen nicht erfolgreich umsetzbar ist. Aus diesem 
Grund ist es sehr empfehlenswert, im Vorfeld der Vermietung sowohl 
vom Mieter als auch vom privaten Bürgen eine Selbstauskunft/Bo-
nitätsauskunft zu verlangen. Es besteht zwar keine Auskunftspfl icht, 
aber wer keine Auskunft gibt, an den muss ja auch nicht vermietet 
werden.
Zulässig sind Fragen nach dem Arbeitgeber und dem Einkommen. Und 
diese beiden Fragen sind in diesem Zusammenhang für uns wichtig.  
Dabei lässt sich ein Zusatzrisiko für den Vermieter nicht vermeiden. Der 
Bürge kann zu Beginn des Mietverhältnisses noch ein „guter Bürge“ 
sein und noch während des Mietverhältnisses verschlechtert sich seine 
Vermögenslage. 

Mietkautionsversicherung
Neben den „privaten Bürgen“ bieten seit einigen Jahren auch spezielle 
Firmen, Versicherungen, Banken und Sparkassen die Erbringung einer 
Mietsicherheit an. Die sog. Mietkautionsversicherung oder auch Miet-
kautionsbürgschaft wird immer beliebter. 
Welche Vorteile bietet sie? Beim Mieter ist es die Vermeidung einer 
Kapitalbindung. Die Kaution muss nicht geleistet werden. Das sorgt 
beim Mieter für fi nanzielle Entlastung und er bleibt fi nanziell fl exibel. 
Gerade beim Umzug ist die Mietsicherheit für viele Mieter eine sehr 
hohe Belastung im Vergleich zu ihren normalen monatlichen Ausgaben. 
Allerdings verursacht eine Bürgschaft/Versicherung beim Mieter aber 
auch Kosten. Er hat zwar freies Kapital zur Verfügung, muss aber an den 
Bürgen für diesen Service Gebühren zahlen.
Auch für den Vermieter hat diese Mietsicherheit Vorteile. Sie ist für den 
Vermieter genauso sicher wie Bargeld und ermöglicht es ihm, bereits 
vor Beginn des Mietverhältnisses einen serviceorientierten Eindruck zu 
hinterlassen und den Mieter hinsichtlich seiner Bonität zu überprüfen. 
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Die Vorteile auf einen Blick:
Viele Anbieter bieten einen Online-Antrag inkl. Bonitäts-Check
Keine umständliche Kontoeröffnung und -verwaltung
Schnelle, unkomplizierte und professionelle  Auszahlung im Scha-
densfall
Bürgschaft ab dem 1. Tag in voller Höhe, kein Teilzahlungsrisiko

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Barkaution und Bürgschaft 
besteht bei Beendigung des Mietverhältnisses. Ein Käufer der vermie-
teten Immobilie haftet bei Ende des Mietverhältnisses gegenüber dem 
Mieter für die Kaution. Das gilt selbst dann, wenn er die Kaution vom 
Verkäufer gar nicht erhalten hat. Daneben haftet aber auch der frühere 
Eigentümer grundsätzlich weiter für die Rückzahlung der Kaution. Dies 
gilt jedenfalls bei Sicherheiten, die durch Geldleistungen erbracht wur-
den. Bei der Barkaution empfi ehlt es sich daher, dem Mieter nachzuwei-
sen, dass die Kaution eingegangen ist. Gleichwohl sollte darüber hinaus 
das Einverständnis zur Kautionsübertragung eingeholt werden. Häufi g 
ist diese Vorgehensweise auch im Kaufvertrag zwischen Veräußerer und 
Erwerber vereinbart. Dies ist die sog. Enthaftungserklärung. Bei Bürg-
schaften dagegen wurde kein Geldbetrag ausgehändigt, so dass hier 
lediglich der Anspruchsberechtigte mit Eigentumsübergang wechselt.

Mietsicherheiten bei Gewerbemietverhältnis
Bei Wohnraumietverhältnissen ist die Kaution auf 3 Kaltmieten beschränkt. 
Bei Gewerbemietverhältnissen gilt dies nicht. Hier kann die Kaution frei 
vereinbart werden und wird in der Regel auch deutlich höher vereinbart. 
Hierdurch ergibt sich für den Mieter automatisch eine deutlich höhere 
Kapitalbindung. 
Hier gewinnt der Unternehmer mit der Mietkautionsversicherung deut-
lich mehr fi nanziellen Spielraum für andere Investitionen. Es werden 
weniger Betriebsmittel  auf dem Kautionskonto geparkt. Im gewerb-
lichen Bereich sind Bürgschaften zur Stellung der Mietsicherheit schon 
länger verbreitet. Allerdings war deren Abschluss bis zur Einführung der 
Mietkautionsversicherung eine zeitaufwendige Angelegenheit, die auch 
noch mit zusätzlichen Nachteilen behaftet war. Denn im Unterschied 
zur Versicherungslösung wird bei der Bankbürgschaft der Kreditrahmen 
belastet. Darüber hinaus können Gewerbemieter dieses Produkt bis zu 
einer Kautionssumme von 50.000 Euro online abschließen. Die Kosten 
der Bürgschaftsprämie kann der Gewerbetreibende dabei als Aufwand 
steuerlich geltend machen.

!!   Weiterführende Informationen:
Mietkaution – Allgemeines  638841
Mietkaution – Einzelne Fallgestaltungen  2704370
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Ein Wohnungseigentümer hat sich auf dem Gemeinschaftsgrund 
einen Nutzgarten angelegt. Ohne Beschluss wurde diese Praxis 
von den übrigen Wohnungseigentümern über Jahre hinweg ge-
duldet. Durch Verkauf der Wohnung schied der „Gartenbetreiber“ 
2011 aus der Gemeinschaft aus und der Garten wurde von einem 
anderen Wohnungseigentümer weiter betrieben. Eine neu hin-
zugekommener Wohnungseigentümer verlangt nun, dass dieser 
„Garten“ zurückgebaut wird und wieder als Rasenfl äche genutzt 
wird. Zu Recht, nachdem die „Gartennutzung“ jahrelang geduldet 
wurde? Falls ja, hat dann jeder Wohnungseigentümer das Recht 
auf ein Gartenbeet? Liegt in der „Gartennutzung“ eine bauliche 
Veränderung? Soll ein Recht auf Nutzung als Garten eingeräumt 
werden, hat dann die Gemeinschaft Beschlusskompetenz?
Die Anlage eines Nutzgartens auf dem Gemeinschaftsgrund stellt eine 
bauliche Veränderung im Sinne des § 22 Abs. 1 WEG dar, soweit sie über 
die übliche Gartenpfl ege hinaus geht. Sollten nicht alle beeinträchtigten 
Eigentümer der baulichen Veränderung durch Beschluss zugestimmt ha-
ben, steht jedem Eigentümer ein Anspruch auf Rückbau der baulichen 
Veränderung zu, den die Gemeinschaft auch an sich ziehen kann.
Der Rückbauanspruch bei eigenmächtigen baulichen Veränderungen ver-
jährt gemäß § 195 BGB binnen drei Jahren, beginnend mit dem Schluss 
des Jahres, in dem die bauliche Veränderung erfolgte. Ein zwischenzeit-
lich erfolgter Eigentümerwechsel hat auf die Verjährung des Rückbauan-
spruchs keinen Einfl uss. Beruft sich der betroffene Eigentümer zu Recht 
auf die Verjährung des Rückbauanspruchs, kann dieser nicht mehr zum 
Rückbau der baulichen Veränderung verpfl ichtet werden.
Allerdings bleibt der von dem Störer geschaffene Zustand rechtswidrig. 
Der Störer hat daher eine Duldungspfl icht für den Fall, dass die Ge-
meinschaft beschließt, den Rückbau selbst vorzunehmen. Ein derartiger 
Rückbau wird als ordnungsmäßige Instandsetzung angesehen und ist 
durch den Eigentümer zu dulden, ohne dass er sich auf die Verjährung 
berufen kann (BGH, Urteil vom 28.01.2011 − V ZR 141/10).
Infolge kann eine eigenmächtig vorgenommene bauliche Veränderung 
keinen Rechtsanspruch aller Eigentümer auf die Anlage eines Nutzgar-
tens begründen.
Wurde eine bestimmte Gartennutzung in der Gemeinschaftsordnung 
bestimmt, kann diese nicht mit einfachem Mehrheitsbeschluss geän-
dert werden. Da die Gemeinschaftsordnung eine Vereinbarung ist, kann 

diese auch nur durch eine Vereinbarung geändert werden. Ein entspre-
chender Mehrheitsbeschluss wäre demnach mangels Beschlusskomp-
etenz nichtig.

Eine Eigentümergemeinschaft besitzt einen Spielplatz, welcher 
bei der Bauerstellung Aufl age (wegen Gewährung von Fördermit-
teln etc.) bei der damaligen Baugenehmigung war. Besitzt eine 
Eigentümergemeinschaft Beschlusskompetenz diesen zeitweise 
stillzulegen und welche Mehrheit muss bzw. müsste hierfür im 
Rahmen einer Beschlussfassung gegebenenfalls erreicht werden?
Soweit der Spielplatz errichtet wurde, weil dieser von der zuständigen 
Baugenehmigungsbehörde im Rahmen der Baugenehmigung als Aufl a-
ge gefordert wurde, würde ein Beschluss über die Stilllegung des Spiel-
platzes gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstoßen und somit 
auch den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung widersprechen.
Bei Nichtanfechtung könnte ein entsprechender Beschluss bestands-
kräftig werden. Allerdings könnte die zuständige Baubehörde bei 
Kenntniserlangung über die Stilllegung des Spielplatzes weiterhin die 
Erfüllung der Aufl age verlangen.

In einem WE-Objekt müssen Frischwasser- und Abwasserleitun-
gen (Stränge über 4 Etagen) erneuert werden. Dazu müssen in 
den Badezimmern der einzelnen Eigentumswohnungen die Ver-
sorgungsschächte geöffnet werden. Wer trägt die Kosten der 
Wiederherstellung der Versorgungsschächte und anschließenden 
Fliesenarbeiten? 
Vor dem Hintergrund der in § 14 Nr. 4 WEG enthaltenen Regelung hat 
diese Kosten grundsätzlich die Gemeinschaft nach § 16 Abs. 2 WEG zu 
tragen.

Beim kompletten Austausch aller Wohnungseingangstüren trägt 
die Gemeinschaft diese Kosten. Wer trägt aber die Kosten, wenn 
es sich nur um eine kleine Reparatur an der Abschlusstür zum 
Wohnungseigentum handelt, wie z. B. Einziehen eines neuen 
Dichtungsgummis oder das Einstellen einer verzogenen Tür? 
Sofern in der Gemeinschaftsordnung keine diesbezügliche Kostentra-
gungspfl icht geregelt ist, sind auch die Kosten für kleinere Reparaturen 
an den Wohnungseingangstüren von der Gemeinschaft zu tragen. Denn 
nach der Rechtsprechung des BGH (Urteil v. 25.10.2013, V ZR 212/12) 
stehen Wohnungseingangstüren zwingend im Gemeinschaftseigentum.

In der Teilungserklärung ist geregelt, dass sich der Eigentümer 
in der Wohnungseigentümerversammlung durch den Verwalter, 
seinen Ehegatten, einen anderen Eigentümer oder einen Rechts-
anwalt aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen kann. 
Vor allem aufgrund des Alters der meisten Wohnungseigentü-
mern wäre eine Erweiterung der Vertretungsregelung auf Kinder, 
Enkel und eingetragene Lebenspartner sinnvoll, da diese älteren 
Wohnungseigentümer kaum noch an den Versammlungen teil-
nehmen. Mit welcher Mehrheit könnte dies in der Versammlung 
beschlossen werden?
Änderungen der Gemeinschaftsordnung  sind grundsätzlich nur durch 
Vereinbarung möglich, die wiederum der Zustimmung aller Eigentümer 
bedarf. Ausnahmsweise ist eine Änderung der Gemeinschaftsordnung 
auch durch einen entsprechenden qualifi zierten Mehrheitsbeschluss 
möglich, sofern in der Gemeinschaftsordnung eine sogenannte Öff-
nungsklausel enthalten ist.

Haben Sie Fragen für diese Rubrik? – Schreiben Sie uns: 
immobilien@haufe.de

Sie fragen – unsere 
Experten antworten

RA Dr. Dirk Sütterlin, München, beantwortet 
Ihre Fragen
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Deckert kompakt
Die Eigentumswohnung
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Entscheidung des Monats: 

WEG-Rechtsprechung kompakt

Bauliche Veränderung und Änderung 
der Kostenverteilung (Aufzug)

Entscheidung  
des Monats
Bauliche Veränderung und  
Änderung der Kostenverteilung 
(„Aufzugsgemeinschaft“)

Die Eigentümer haben keine Beschluss-
kompetenz, den Kostenverteilungs-
schlüssel für Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen dauerhaft 
zu ändern. Das gilt auch für die Kosten 
einer neuen Einrichtung (hier: Aufzug), 
die erst errichtet werden soll.
(LG München I, Urteil v. 23.6.2014,  
1 S 13821/13)

Der Fall:
Mehrere Wohnungseigentümer hatten in 
einer Eigentümerversammlung beantragt, 
einen Beschluss über den Anbau eines Au-
ßenlifts zu fassen. Laut Beschlussvorlage 
sollten sie alle Kosten zukünftiger Instand-
haltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
übernehmen. Andere Eigentümer sollten 
die Möglichkeit erhalten, einer Aufzugsge-
meinschaft beizutreten, sofern sie sich an 
den Aufzugskosten beteiligen.
Der Antrag wurde in der Eigentümerver-
sammlung mehrheitlich abgelehnt. Gegen 
diesen Negativbeschluss haben die Eigen-
tümer Anfechtungsklage erhoben. Zugleich 
beantragen sie, die übrigen Eigentümer zu 
einer Zustimmung zu dem Beschluss zu ver-
urteilen.

Das Problem:
Das LG München I hatte darüber zu ent-
scheiden, ob der begehrte Liftanbau eine 
bauliche Veränderung oder eine Moderni-

sierungsmaßnahme darstellt und inwieweit 
die Eigentümer Regelungen zur Kostenver-
teilung treffen können.

So hat das LG München I entschieden:
Die Klage hat keinen Erfolg. Die Ablehnung 
des Beschlussantrages entspricht ordnungs-
gemäßer Verwaltung.
Der Anbau eines Außenlifts ist eine bauli-
che Veränderung im Sinne von § 22 Abs. 1 
WEG und nicht nur eine Modernisierungs-
maßnahme. Sie würde zu einer erheblichen 
Umgestaltung der Eigentumsanlage führen. 
Einer baulichen Maßnahme müssen alle 
Wohnungseigentümer zustimmen, denen 
über das bei einem geordneten Zusammen-
leben unvermeidliche Maß hinaus ein Nach-
teil erwächst. Nachteil ist jede nicht ganz 
unerhebliche Beeinträchtigung, die konkret 
und objektiv ist. Bei der Auslegung des Be-
griffs „Nachteil“ sind die jeweils betroffenen 
Grundrechte zu berücksichtigen und einzel-
fallbezogen in einen optimalen Ausgleich zu 
bringen.
Auf die Frage, ob der beabsichtigte Liftein-
bau für die übrigen Eigentümer einen Nach-
teil darstellt, kam es vorliegend allerdings 
nicht an, weil der beantragte Beschluss aus 
anderen Gründen nichtig gewesen wäre und 
daher zu Recht abgelehnt wurde.
Da die Eigentümer, die den Lifteinbau bean-
tragt hatten, alle Kosten künftiger Instand-
haltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
übernehmen sollen, sah der Beschluss in-
soweit eine Abänderung des allgemeinen 
Kostenverteilungsschlüssels vor. Dafür fehlt 
den Eigentümern aber die Beschlusskom-
petenz. § 16 Abs. 4 WEG ermöglicht nur, die 
Kostenverteilung für einzelne Maßnahmen 
zu ändern. Es hätte sich hier aber nicht etwa 
deshalb um die Regelung eines Einzelfalls 
gehandelt, weil die Änderung der Kosten-

Liebe Leserin, lieber Leser,

unsere Gesellschaft wird immer älter und die 
Anzahl betagter Menschen nimmt ständig zu. 
Kein Wunder, dass es immer mehr Eigentü-
mer mit Wohnungseigentum in den oberen 
Stockwerken gibt, die sich den nachträglichen 
An- oder Einbau eines Aufzugs wünschen. Dies 
stellt sich allerdings im Nachhinein wohnungs-
eigentumsrechtlich alles andere als einfach dar. 
Die geringsten Erfolgsaussichten auf Errichtung 
einer solchen Anlage haben einzelne Woh-
nungseigentümer oder Eigentümergruppen. 
Ein nur genehmigender Beschluss ist hier in 
der Regel nichtig. Nicht viel besser sieht es 
bei Gemeinschaftsentscheidungen aus, wenn 
es sich um Außenaufzüge handelt. Ein nur 
einfach mehrheitlicher Beschluss kann durch 
benachteiligte Wohnungseigentümer recht 
aussichtsreich angefochten werden. Die besten 
Chancen dürfte eine Gemeinschaftsentschei-
dung hinsichtlich eines Innenaufzugs haben, 
wobei hier eine doppeltqualifizierte Mehrheit 
vorliegen muss. Das Thema wird uns in Zukunft 
sicher noch häufiger beschäftigen. 

Ein erfolgreiches Jahr 2015 ohne viele Streitig-
keiten wünscht

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert
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verteilung für Instandhaltungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen konkret für den Aufzug 
gelten sollte. Der Begriff „Einzelfall“ setzt eine 
konkrete Maßnahme voraus, während die hier 
vorgesehene Regelung auf eine Vielzahl künf-
tiger Maßnahmen an dem Aufzug abzielt.
Aus diesem Grund und weil der begehrte Be-
schluss zudem noch in einigen Punkten unklar 
und widersprüchlich gewesen wäre, wäre er 
insgesamt nichtig gewesen. Eine Aufteilung in 
einen wirksamen und einen unwirksamen Teil 
kommt nicht in Betracht, da die Regelungen 
zum Einbau des Aufzugs und die zur Kostentra-
gung so miteinander verknüpft sind, dass sie 
nicht isoliert getroffen worden wären.
Nachdem ein dem Beschlussantrag entspre-
chender Beschluss nichtig wäre, haben die 
Eigentümer auch keinen Anspruch auf die 
begehrte Beschlussfassung. Die Frage, ob sie 
einen Anspruch auf den Abschluss einer ent-
sprechenden Vereinbarung bzw. eine Abände-
rung der Teilungserklärung besitzen, war nicht 
Gegenstand dieses Verfahrens.

Das bedeutet für Sie:
1. Nachträglicher Lifteinbau birgt 

erhebliche rechtliche Probleme
Ältere und gehbehinderte Eigentümer mit 
Wohnungseigentum in den oberen Stock-
werken wünschen heute immer öfter den 
nachträglichen An- oder Einbau eines Perso-
nenaufzugs. Je nach den Gegebenheiten muss 
wohnungseigentumsrechtlich differenziert 
werden. Außenanbauten gestalten sich selbst 
bei im Regelfall unproblematischer behördli-
cher Genehmigung im Eigentümerkreis meist 
rechtlich weit schwieriger realisierbar als ein 
vielleicht möglicher Aufzugsneubau etwa in 
einem räumlich ausreichend vorhandenen 
Auge einer Stockwerksinnentreppe. Bei bei-
den Varianten stellen sich Fragen zu Themen 
allgemeiner oder modernisierender baulicher 
Veränderungen des Gemeinschaftseigentums 
nach § 22 Abs. 1 und 2 WEG unter den dort 
geregelten Voraussetzungen, Einschränkungen 
und Tatbestandsmerkmalen. 
Im Vorfeld einer solchen Nachrüstungsmaß-
nahme ist zunächst nach überhaupt bestehen-
den Beschlusskompetenzen der Gemeinschaft 
einschließlich etwaiger Mehrheitserfordernis-
se, nach Zustimmungsgeboten bzw. Duldungs-
pfl ichten, möglichen Nachteilswirkungen sowie 
Errichtungszuständigkeiten zu fragen. Nicht 
zuletzt ist auch rechtzeitig die Finanzierung 
hinsichtlich der meist hohen Investitions- und 
Folgekosten einschließlich der Verteilung unter 
den Eigentümern zu klären. In die Überlegun-
gen sind auch die den Eigentümern im jewei-
ligen Einzelfall wechselseitig zustehenden und 
ggf. kollidierenden Grundrechte (insbesondere 
der Art. 3 und 14 GG) abwägend, ausgleichend 
und wertend mit einzubeziehen.

2. Errichtungswünsche einzelner 
Eigentümer kaum erfolgversprechend

Einem einzelnen Eigentümer oder einer be-
stimmten Eigentümergruppe als „Aufzugs-
untergemeinschaft“ (vgl. insoweit auch AG 
Ahrensburg vom 2.4.2014, 37 C 23/13) kann 
jedenfalls allein durch Beschlussfassung nach 
§ 22 Abs. 1 oder 2 WEG keine Bauerlaub-
nis seitens der restlichen Eigentümer erteilt 
werden. Zu Recht hat das LG München I ei-
nen Individualanspruch auch auf Modernisie-
rungszustimmung gemäß § 22 Abs. 2 WEG 
grundsätzlich verneint. Jeder Lift-Neubau ins-
besondere außen, aber auch im Hausinneren, 
ist nicht nur eine bauliche Veränderung des 
Gemeinschaftseigentums, sondern auch die 
Neuschaffung einer zusätzlichen technischen 
Anlage/Einrichtung auf gemeinschaftlicher 
Grundfl äche, für die ein Bauwilliger jeweils 
auch einen Flächenteil des gemeinschaftlichen 
Grundstücks bzw. Bodens im Haus im Sinne 
einer dauernden und zweckbestimmten Son-
dernutzungsberechtigung benötigt. Jede Neu-
begründung solcher Sondernutzungsrechte am 
Gemeinschaftseigentum zugunsten einzelner 
Miteigentümer bedarf allerdings stets auch 
einer allstimmigen Vereinbarung. Damit diese 
gegenüber Rechtsnachfolgern wirkt, ist zudem 
eine Eintragung im Grundbuch erforderlich. 
Eine nur genehmigende Mehrheitsbeschluss-
fassung ist von Anfang an nichtig.
In solchen Fällen bedürfen auch Entscheidungen 
über die Verteilung von Instandhaltungs- und 
Instandsetzungskosten der Vereinbarungsform, 
sofern die Teilungserklärung keine Öffnungs-
klausel enthält (zu Öffnungsklauselbeschlüssen 
vgl. einschränkend neuerlich BGH v. 10.10.2014, 
V ZR 315/13). Gesetzliche Beschlusskompetenz 
besteht insoweit – wenn überhaupt – nur hin-
sichtlich klar defi nierter kleinerer und kontinu-
ierlich anfallender Wartungskosten im Sinne 
möglicher Betriebskosten gemäß § 16 Abs. 3 
WEG. Eine Beschlusskompetenz in diesem Zu-
sammenhang für späteren Instandhaltungs- 
oder Instandsetzungsaufwand scheidet aus, da 
solche Folgekosten nach Meinung des LG Mün-
chen I (noch strittig) nicht mehr dem nach § 
16 Abs. 4 WEG gesetzlich gebotenen ursprüng-
lichen Einzelfall (anders als einmalige Investi-
tionskosten) zugeordnet werden können.
Ein Aufzugsneubau ist hinsichtlich möglicher 
individueller Anspruchsberechtigungen auf 
barrierefreien Zugang im Übrigen nicht ver-
gleichbar mit Maßnahmen wie dem Bau einer 
Rampe oder dem zeitlich begrenzten Einbau 
eines Treppenlifts.

3. Auch Gemeinschaftsentscheidungen 
sind problematisch 

Beabsichtigt die Gemeinschaft bzw. eine Ei-
gentümermehrheit einen Aufzugseinbau, ist 
zunächst von grundsätzlichen Beschlussmög-

lichkeiten und -kompetenzen nach § 22 Abs. 
1 oder 2 WEG auszugehen. Entsprechende 
Beschlüsse sind allerdings mit erheblichen An-
fechtungsrisiken behaftet.

a) Außenaufzug
Im Falle eines beschlussweise geplanten Außen-
aufzugs können gewichtige Nachteile über-
stimmter Eigentümer in der Beeinträchtigung 
der Aussicht, Wohnraumverdunkelung, ver-
stärktem Personenverkehr vom/zum Aufzug, 
erschwertes Rangieren von PKWs auf Abstell-
fl ächen im Hof und meist auch in optisch-ästhe-
tischer, objektiv nachteiliger Veränderung der 
Fassade liegen. Weitere Nachteilswirkungen 
können mit neu entstehenden Kostentragungs-
pfl ichten für Investitions- und insbesondere 
Folgekosten begründet werden. Gerade ein EG-
Eigentümer mit meist nur geringem Nutzungs-
interesse bei vielleicht möglichen Aufzugsfahr-
ten in ein UG (Keller, Waschraum, Tiefgarage) 
dürfte ein solches Bauvorhaben mit eigenen 
Zahlungspfl ichten kaum unterstützen und könn-
te bei Anfechtung eines nur einfach mehrheit-
lichen Beschlusses gemäß § 22 Abs. 1 WEG die 
gesamte Maßnahme zum Scheitern bringen.

b) Innenaufzug
Anders zu beurteilen ist m. E. ein räumlich 
möglicher Einbau eines Lifts im bauinneren 
Gemeinschaftseigentum des Hauses auftrags 
der Gesamtgemeinschaft als Modernisierung 
nach § 22 Abs. 2 WEG. Ein solcher Grundla-
genbeschluss bedarf allerdings doppeltqua-
lifi zierter Mehrheit. Sind auch alle öffentlich-
rechtlichen Aufl agen (einschließlich Statik und 
insbesondere Brandschutz- und Fluchtweg-
fragen) geklärt, dürfte sich eine überstimmte 
Minderheit auch im Zuge eines Beschlussan-
fechtungsverfahrens kaum mit Erfolg auf eine 
„Änderung der Eigenart der Wohnanlage“ oder 
„unbillige Beeinträchtigung“ berufen können, 
selbst wenn jegliche Kosten und zukünftig 
entstehende Folgekosten grundsätzlich von 
allen Eigentümern getragen werden müss-
ten. Ein bestandskräftig werdender Beschluss 
nach § 22 Abs. 2 WEG erzeugt auch Bindungs-
wirkung für überstimmte Eigentümer und 
jegliche Rechtsnachfolger. Auch die Geset-
zesbegründung 2007 zur Neuregelung des § 
22 Abs. 2 WEG hat u. a. einen nachträglichen 
Aufzugsbau im Inneren des Gemeinschafts-
eigentums exemplarisch als zulässigerweise 
beschließbare und duldungspfl ichtige Moder-
nisierungsmaßnahme herausgestellt. Insoweit 
spielen auch abzuwägende Grundrechte eine 
entscheidungserhebliche Rolle. Weitgehend 
dürfte sich auch der Verkehrswert zumindest 
der Stockwerkswohnungen durch einen nach-
träglichen Lifteinbau erhöhen. Eigentümer von 
Erdgeschosswohnungen in überstimmter Min-
derheit sind jedenfalls nicht im Sinne von § 22 
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Abs. 2 WEG unbillig gegenüber den restlichen 
Eigentümern beeinträchtigt. Wohl nicht zu-
letzt aus vorgenannten Gründen wurde jüngst 
auch ein entsprechender Eigentümerbeschluss 
vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck (Urteil v. 
22.12.2014, 10 C 771/14, noch nicht rechts-
kräftig) als gültig bestätigt.

4. Fazit
Ist die Errichtung eines Innenaufzugs gesetzes-
konform gemäß § 22 Abs. 2 WEG form- und 
inhaltsfehlerfrei bestandskräftig beschlos-
sen, haben grundsätzlich auch überstimmte, 
etwa desinteressierte EG-Eigentümer und alle 
Rechtsnachfolger sämtliche Betriebs-, Investi-
tions- und insbesondere auch alle Folgekosten 
dieser neu geschaffenen Anlage des Gemein-
schaftseigentums anteilig nach gesetzlichem 
bzw. vereinbartem Verteilerschlüssel zu tra-
gen. Gewollte Änderungen dieser Kostenver-
teilung sollten wegen der Auslegungskriterien 
zu § 139 BGB stets getrennt gegenüber einem 
vorausgehenden Grundsatzbeschluss separat 
beschlossen werden.
Eine abweichend von § 22 Abs. 2 WEG erwünsch-
te Kostenverteilung kann auf dem Beschluss-
weg allein nach § 16 Abs. 3 und 4 WEG ent-
schieden werden, so etwa auch eine Belastung 
nur aller nutzungsinteressierten Eigentümer 
mit den laufenden Betriebskosten des neuen 
Aufzugs oder auch den einmaligen Bauinvesti-
tionskosten, also jeweils unter Freistellung der 
desinteressierten Eigentümer. Was zukünftigen 
Instandhaltungs- oder Instandsetzungsaufwand 
betrifft, fehlt es jedoch für eine beschlussweise 
Änderung der Kostenverteilung nach § 16 Abs. 
4 WEG am dort zwingend normierten Tatbe-
standsmerkmal „Einzelfall“ (noch strittig).
Wurden allerdings bereits rechtswirksam Än-
derungsbeschlüsse nach § 16 Abs. 3 und 4 WEG 
gefasst, sollten diese Gemeinschaften zumin-
dest in Erwägung ziehen, vielleicht zu Recht 
an der Nutzung nicht interessierte Eigentümer 
von den vorerwähnten Folgekosten auf Dauer 
freizustellen, diesen also einen Anspruch auch 
auf notwendige Vereinbarungsänderung und 
allseitige Zustimmungsverpfl ichtung, notfalls 
auch auf gerichtlichem Wege gemäß § 10 Abs. 
3 Satz 2 WEG, zuzubilligen.
Zuletzt sind sicher auch Problemlösungen au-
ßerhalb einer Beschluss- oder Vereinbarungs-
form durch spezielle Vertragsabsprachen (mit 
sog. Kettenübertragungspfl ichten) denkbar, 
ggf. auch in Richtung von Ausgleichszahlungen 
bzw. Kostenfreistellungen. Zahlungsverpfl ich-
tungen bestimmter Eigentümer gegen über 
dem Verband ließen sich unter Umständen 
auch dinglich auf deren Eigentum absichern.

!!  Weiterführende Informationen:
Kostenverteilung: Modernisierung  2660186
Kostenverteilung (FAQs)  1519305

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Nur eingeschränktes Einsichtsrecht in 
die Grundbücher anderer Wohnungs-
eigentümer
(KG Berlin, Beschluss v. 3.4.2014, 1 W 83/14)

Regelmäßig sind Wohnungseigentümer nur 
zur Einsicht in das Bestandsverzeichnis und 
Abteilung I der Wohnungsgrundbücher ande-
rer Mitglieder der Gemeinschaft berechtigt, 
nicht aber zur Kenntnisnahme der Belastun-
gen in Abteilung II und III.

!!  Weiterführende Informationen:
Grundbucheinsicht  636617

Bildung getrennter Instandhaltungsrück-
lagen ohne entsprechende Legitimation 
in der Teilungserklärung ist nicht zulässig 
(LG Düsseldorf, Urteil v. 16.4.2014, 25 S 141/13)

Sieht die Teilungserklärung die Bildung einer 
einheitlichen Instandhaltungsrücklage vor, ist 
ein Beschluss unwirksam, wonach getrennte 
Rücklagen gebildet werden sollen.

!!  Weiterführende Informationen:
Instandhaltungsrücklage  636736
Teilungserklärung  637212
Gemeinschaftsordnung  636556

Verjährungsneubeginn bei „Austausch“ 
einer baulichen Veränderung
(LG Frankfurt/Main, Urteil v. 30.4.2014, 
2-13 S 38/13)

Die Errichtung einer Pergola stellt eine bauliche 
Veränderung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums dar, die grundsätzlich der Zustimmung 
sämtlicher Wohnungseigentümer bedarf. Hatte 
ein Wohnungseigentümer ursprünglich ohne 
entsprechende Genehmigung der übrigen 
Wohnungseigentümer eigenmächtig eine Per-
gola aus Holz errichtet, die er nunmehr gegen 
eine solche aus Aluminium ersetzt, können 
die übrigen Wohnungseigentümer auch dann 
die Beseitigung der neuen Pergola verlangen, 
wenn der Beseitigungsanspruch bezüglich der 
alten Pergola verjährt ist.

!!  Weiterführende Informationen:
Bauliche Veränderung: Grundsätze  636256 

Streitwert einer Klage auf Erteilung einer 
Veräußerungszustimmung entspricht 
dem Kaufpreis
(OLG München, Beschluss v. 7.5.2014, 
32 W 681/14 WEG)

Der Streitwert einer Klage im WEG-Verfahren 
auf Zustimmung des WEG-Verwalters zur be-
absichtigten Veräußerung des Wohnungsei-
gentums ist nach dem vereinbarten Kaufpreis 
zu bewerten.

!!  Weiterführende Informationen:
Veräußerungszustimmung  636934
Streitwert  1717910

Keine verbindliche Hausordnung durch 
Verwalter
(LG Frankfurt/Main, Urteil v. 11.6.2014, 
2-13 S 168/13)

Der Eigentümerversammlung kommt keine 
Beschlusskompetenz dahingehend zu, den 
Verwalter mit der Erstellung einer Hausord-
nung mit verbindlicher Wirkung zu beauf-
tragen. Ein dennoch gefasster derartiger Be-
schluss ist nichtig.

!!  Weiterführende Informationen:
Nichtiger Beschluss  2342136
Hausordnung (WEG)  636662

Liegen tatsächliche Kosten über beschluss-
weise geregelter Kostendeckelung, muss 
erneute Beschlussfassung erfolgen
(AG München, Urteil v. 11.4.2014, 
481 C 31813/13 WEG)

Hatten die Wohnungseigentümer die Beauf-
tragung eines Rechtsanwalts hinsichtlich einer 
juristischen Beratung zu einem bestimmten 
Betrag beschlossen und stellt sich dann bei 
Beauftragung des Anwalts heraus, dass der 
beschlossene Kostenrahmen zu niedrig festge-
legt wurde, bedarf es erneuter abändernder 
Beschlussfassung über den höheren Kosten-
rahmen.

!!  Weiterführende Informationen:
Rechtsanwaltsbeauftragung  637013
Rechtsanwalt, Gebührenvereinbarung 
 1717907
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Auch das noch
Der seriöse Eindruck
Eine Lichterkette mit 16 bunten Birnchen, die die Mieter am Balkon an-
gebracht hatten, trieb die Vermieterin einer Wohnung vor Gericht. Der 
seriöse Eindruck des Hauses in der Straße, in der auch Ärzte, Anwälte 
und Steuerberater residieren, werde beeinträchtigt. Außerdem verstoße 
die Beleuchtung gegen den Mietvertrag. Diesem zufolge sei das An-
bringen von Werbetafeln, Leuchtreklame, Plakaten usw. sowie bauliche 
Änderungen nur mit Zustimmung des Vermieters erlaubt.
„Die Lichterkette darf weiter leuchten“, sagte das AG Eschweiler (Urteil 
v. 1.8.2014, 26 C 43/14). Sie diene – anders als eine Leuchtreklame 
– keiner Erwerbstätigkeit. Und auch wenn streng nach dem Mietver-
trag das Anbringen jeglicher Einrichtung vom Plazet des Vermieters ab-
hänge, könne ein Beseitigungsverlangen nicht allein auf die fehlende 
Genehmigung gestützt werden. Vielmehr müsse die konkrete Nutzung 
den vertragsgemäßen Gebrauch überschreiten, was hier nach Meinung 
des Gerichts nicht der Fall war. Das Anbringen von Lichterketten nicht 
nur zu Weihnachtszeit sei inzwischen allgemein üblich.
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Neues zum durchschnittlich gebildeten 
Mieter

Bekanntlich stellt die Rechtsprechung bei der Verständlichkeit von 
Prospekten, Verträgen, Warnhinweisen etc. auf einen ihrer Auf-
fassung nach durchschnittlichen Betrachter ab. So ist dies auch 
im Mietrecht, etwa bei Betriebskostenabrechnungen. Nur wenn 
die verwendeten Schlüssel einem durchschnittlich gebildeten, 
juristisch und betriebswirtschaftlich nicht geschulten Mieter ver-
ständlich sind, ist sie formell korrekt. Was würden Sie vor diesem 
Hintergrund zu einer Abrechnung sagen, die die Müllgebühren 
nach „32,20 Personenmonaten x 4,3470004 € je Personenmo-
nat = 139,98 €“ verteilt und dies rückseitig unter der Überschrift 
„Berechnung und Verteilung Betriebskosten“ wie folgt erläutert: 
„244,91 € : 56,34 Personenmonate = 4,3470004 € je Personen-

monat.“ Von meinen nicht mit Mietrecht befassten, also wohl 
sicherlich durchschnittlich gebildeten Richterkollegen erntete ich 
jedenfalls fragende Blicke. Der BGH hielt dies indessen noch für 
einen durchschnittlich gebildeten Mieter für verständlich.
Noch mehr verlangt er vom Mieter, wenn es um Flächenabwei-
chungen geht. Hier braucht der Vermieter nur eine nicht näher 
erläuterte Quadratmeterangabe in den Raum zu stellen, schon 
muss der Mieter im Prozess detailliert angeben, weswegen die-
se falsch ist. Das erfordert schon mal eine eigene Vermessung. 
Selbst zur Gesamtwohnfl äche ist anzugeben, aus welchen äußer-
lich wahrnehmbaren Gegebenheiten wie Gebäudezuschnitt oder 
Anzahl der Wohnungen und Stockwerke sich Zweifel an den An-
gaben des Vermieters ergeben. Auch wenn der durchschnittlich 
gebildete Mieter keine Spezialkenntnisse der Vermessungstech-
nik erwerben muss und - wie beruhigend - laienhaft vermessen 
darf, scheint der BGH das durchschnittliche Bildungsniveau der 
deutschen Mieter doch etwas überhöht anzusetzen. Oder handelt 
es sich am Ende um eine „Kompensation“ für die Überforderung 
der Vermieterseite an anderer Stelle, etwa bei Schönheitsrepa-
raturen?

Zitat
Effi zienz ist keine Frage der Zeit. Nur Dummköpfe machen 
regelmäßig Überstunden.
Lee Iacocca (*1924), amerikanischer Industriemanager
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